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Umwelt schützen, Wirtschaft stärken:
Fokus auf bürokratiearme Green Deal Umsetzung 

Die Wirtschaft leistet viel für den Umwelt-

schutz: Bei wachsender Wirtschaftsleistung 

sinken die Belastungen für die Umwelt in 

Deutschland stetig. Trotzdem werden noch 

nicht alle Umweltziele des Bundes, der EU 

oder internationaler Organisationen erreicht. 

Die Unternehmen werden von Gesellschaft 

und Politik aufgefordert, Umwelteinflüsse 

noch weitreichender zu vermindern. Die Be-

mühungen um mehr betrieblichen Umwelt-

schutz bleiben deshalb eine stetige Heraus-

forderung. 

Umweltschutz bietet Chancen und ist wirt-

schaftliche Herausforderung zugleich: Auf 

der einen Seite ist die Umweltgesetzgebung 

in Deutschland ein Treiber für Innovationen 

und Exporte von Umwelttechnologien. Die 

Unternehmen nehmen Umweltschutz als ein 

Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 

wahr, der zu attraktiven Standortbedingun-

gen beiträgt und Risiken minimieren kann. 

Unternehmen, die Vorreiter im Umweltschutz 

sind, sind häufig besonders innovativ, weni-

ger anfällig für Krisen und attraktiv für Fach-

kräfte. Auf der anderen Seite können enge 

umweltrechtliche Anforderungen techni-

schen Innovationen und Investitionen im 

Weg stehen und Kosten etwa für technische 

Anpassungen verursachen oder zusätzliche 

Dokumentations-, Berichts- oder Genehmi-

gungspflichten hervorrufen und die Wettbe-

werbsfähigkeit der Wirtschaft einschränken. 

Das Umweltrecht nennen Unternehmen als 

eines der wichtigsten Gründe für die zu lang-

wierigen und komplexen Genehmigungsver-

fahren in Deutschland. Insbesondere kleine 

und mittlere Unternehmen sind mit der über-

bordenden Bürokratie und Genehmigungs-

verfahren im Umweltbereich häufig überfor-

dert. Unternehmen, die im internationalen 

Wettbewerb stehen, berichten zudem von 

Wettbewerbsnachteilen, wenn umweltrecht-

liche Anforderungen in Deutschland über 

EU-Vorgaben hinaus gehen.

Folgende Leitlinien sollten das wirtschafts-

politische Handeln bestimmen: 

• Innovationskraft und Verantwortung für

Umweltschutz stärken (DE+EU)

• Level-Playing-Field für nachhaltiges

Wirtschaften (DE+EU)

• Risiken des Stoffrechts minimieren (EU)

• Anlagen praxisgerecht und effizient geneh-

migen und überwachen (DE+EU)

• Wirtschaftliche Entwicklung an geeigneten

Standorten ermöglichen (DE)

• Gewerbliche Handlungsmöglichkeiten im

Umweltschutz schaffen (DE+EU)

zum Feedback-Formular

https://www.ihk.de/rheinhessen/standort/wirtschaftspolitik/beteiligungsportal/beteiligung-wipos-4889876
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Innovationskraft und Verantwortung für 

den Umweltschutz stärken (DE+EU) 

Die Meinungen zur Umweltpolitik sind inner-

halb der Wirtschaft uneinheitlich. Auf der ei-

nen Seite setzen sich Unternehmen für hohe 

Umweltstandards ein, um Investitionen und 

technologische Innovationen zu fördern. Den 

Umweltschutz sehen viele Unternehmen zu-

dem als Teil der gesamtgesellschaftlichen 

Verantwortung der Unternehmen und kann 

die Attraktivität als Wirtschaftsstandort er-

höhen. Auf der anderen Seite befürchten 

viele Unternehmen in Deutschland Wettbe-

werbsnachteile, hohe Bürokratiekosten oder 

langwierige Genehmigungsverfahren. Inner-

halb dieses Spannungsverhältnisses sollte sie 

einen angemessenen Ausgleich zwischen den 

Zielen des Umweltschutzes und den damit 

verbundenen Kosten für Unternehmen fin-

den. Regelungen sollten Unternehmen An-

reize setzen, in Umweltschutztechnologie zu 

investieren, ohne Innovationen und Wachs-

tum durch detaillierte Vorgaben oder Büro-

kratie zu behindern.  

Ge- und Verbote sollten nur gewählt werden, 

wenn Innovations- und Forschungsförde-

rung, freiwilliges Engagement oder vertragli-

che Vereinbarungen nachweislich nicht aus-

reichen. Bestehende Instrumente wie das 

Umweltinnovationsprogramm, Umweltma-

nagementsysteme oder die freiwilligen 

Selbstverpflichtungen sollten ausgebaut 

werden. Preisliche Anreize wie Zertifikate-

handel, Abgaben oder Steuern sollten ord-

nungsrechtlichen Vorgaben wie Quoten oder 

Verboten vorgezogen werden. Eindeutige 

Standards sollten gegenüber bürokratischen 

Prüf-, Dokumentations- und Berichtspflich-

ten den Vorzug erhalten. Kann Regulierung 

nicht vermieden werden, sollte diese 

technologieoffen und transparent sein. Um-

weltpolitische Ziele sollten bei technischen 

Anforderungen den Stand der Technik fort-

schreiben und vergleichbare Rahmenbedin-

gungen für alle Unternehmen schaffen. Be-

sonders kleine und mittlere Unternehmen 

sollten ausreichend Zeit für notwendige 

technische Anpassungen erhalten.  

Der Gesetzgeber sollte Informationspflichten 

im Umweltrecht kontinuierlich überprüfen. 

Wo möglich, sollten hier bestehende Belas-

tungen reduziert und zukünftige vermieden 

werden. 

Level-Playing-Field für nachhaltiges Wirt-

schaften (DE+EU) 

In vielen Bereichen des Umweltrechts wer-

den Regelungen innerhalb der EU unter-

schiedlich streng und bei Importprodukten 

teilweise gar nicht eingehalten. Statt allein 

auf neue Regulierungsmaßnahmen zu set-

zen, sollte die einheitliche Anwendung und 

Durchsetzung bestehender Regeln einen 

Schwerpunkt der europäischen Umweltpoli-

tik bilden. Deutschen Unternehmen sollten 

dabei keine Nachteile gegenüber europäi-

schen oder internationalen Wettbewerbern 

entstehen. Europäische Vorgaben sollten in 

der nationalen Umsetzung deshalb nicht 

übertroffen werden. Für den Onlinehandel 

sollten die gleichen umweltrechtlichen Ver-

pflichtungen gelten wie für den stationären 

Handel.  

Risiken des Stoffrechts minimieren (EU) 

Neue Einstufungen und Bestimmungen zu 

Stoffen im Umweltrecht können erforderlich 

sein, um Kunden und Umwelt vor Schäden zu 

bewahren. Gleichzeitig können sie unvermit-

telt deren Nutzung oder Verwertung ein-

schränken. Besonders die breite 
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Beschränkung ganzer Stoffgruppen – wie im 

Fall von PFAS oder Mikroplastik - in Herstel-

lung und Verwendung hat weitreichende ne-

gative Auswirkungen auf große Teile der 

deutschen und europäischen Industrie. Dies 

gefährdet die Resilienz ganzer Lieferketten, 

die Investitions- und Wettbewerbsfähigkeit 

der Europäischen Union sowie die Ziele für 

den Umwelt- und Klimaschutz. Die langwie-

rigen Verfahren der Einstufung oder Be-

schränkung führen zu Unsicherheiten und 

Investitionszurückhaltung bei Unternehmen. 

Häufig müssen Unternehmen beschränkte 

Stoffe zudem durch Alternativen ersetzen, 

die kaum ökologischere oder sogar schädli-

chere Eigenschaften aufweisen. 

Einstufungen oder Beschränkungen von 

Stoffen sollten deshalb stoffbezogen und ri-

sikobasiert erfolgen. Zudem sollte stets ge-

prüft werden, ob gesetzliche Verschärfungen 

des Stoffrechts zu negativen Ausweicheffek-

ten führen können. Damit Unternehmen sich 

auf neue Regelungen einstellen können, soll-

ten diese Verfahren einfacher, schneller und 

nachvollziehbarer gestaltet werden. Etwaige 

Informations- und Prüfpflichten zu Stoffen 

etwa beim Umgang mit Chemikalien sollten 

praxisgerecht gestaltet und ihr Aufwand für 

Unternehmen innerhalb der Lieferkette zu-

mutbar bleiben. Wo möglich sollte die Politik 

dabei auf in der Wirtschaft bewährte Verfah-

ren zur Qualitätssicherung setzen. Bei der 

Regelung der finanziellen und organisatori-

schen Verantwortung für Informationen oder 

Entsorgungen innerhalb von Lieferketten 

sollte eine verursachergerechte Lastenvertei-

lung gewährleistet und der Bürokratie- und 

Kostenaufwand nicht übermäßig erhöht 

werden. Anpassungen stofflicher Grenzwerte 

sollten stets unter Berücksichtigung mögli-

cher Auswirkungen auf die 

Verwendungsmöglichkeit der von den jewei-

ligen Stoffen betroffenen Rezyklate erfolgen. 

Anlagen praxisgerecht und effizient geneh-

migen und überwachen (DE+EU) 

Rechtssichere Genehmigungs- und Überwa-

chungsverfahren setzen ausreichendes und 

fachkundiges Personal sowie digitale Verfah-

ren in den Behörden voraus: Viele Unterneh-

men berichten jedoch von geringen oder feh-

lenden Kapazitäten sowie mangelndem tech-

nischem Know-How in den Umweltverwal-

tungen. Gleichzeitig werden Genehmigungs- 

und Überwachungspflichten auf kleinere An-

lagen ausgeweitet. Das erhöht den Aufwand 

für Unternehmen und Behörden. Als Folge 

werden Abwägungsentscheidungen von Be-

hörden weniger praxisgerecht getroffen, Ge-

nehmigungsverfahren verzögert und Unter-

nehmen müssen zusätzliche externe Gutach-

ten beauftragen. 

Damit Behörden ihre Ermessensentscheidun-

gen praxisgerecht treffen können, sollten sie 

technisch und personell ausreichend und 

qualifiziert ausgestattet sein. Verfahren soll-

ten möglichst weitgehend digitalisiert wer-

den. In neuen immissionsschutzrechtlichen 

Regelungen sollten der Aufwand für Geneh-

migungsverfahren reduziert und Bagatell-

grenzen erhöht werden. Um der Komplexität 

der Anlagentechnik gerecht zu werden, soll-

ten Einzelfallregelung für Ausnahmen in be-

gründeten Fällen möglich bleiben. Die Anzahl 

und der Umfang von Umweltverträglich-

keitsprüfungen (UVP) sollte gerade bei klei-

neren Projekten (Anhang II UVPG) reduziert 

werden. Hierfür sollte die Bundesregierung 

besonders die Schwellenwerte zur Notwen-

digkeit einer sog. UVP-Vorprüfung erhöhen. 

Bei der Umsetzung der Industrieemissions-

Richtlinie sollte die Bundesregierung die 
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erweiterten Anforderungen auf Anlagen be-

schränken, die auch unter den Anwendungs-

bereich der Richtlinie fallen. Zusätzliche Bü-

rokratiebelastungen sollte sie weitestmög-

lich vermeiden und die Übergangsbestim-

mungen weitestmöglich nutzen. Erleichte-

rungen für Transformationsprojekte sollte sie 

schnellstmöglich zur Beschleunigung der 

Verfahren umsetzen.  

Klagen von Umweltverbänden oder Bürgern 

verzögern oder gefährden durch die folgen-

den Rechtsunsicherheiten Projekte für den 

Infrastrukturausbau oder Gewerbeansiedlun-

gen. Bei derartigen Klagen sollte eine Regel-

dauer von maximal 12 Monaten für diese Ge-

richtsverfahren gesetzlich vorgeschrieben 

werden. Weiter sollten hierzu Klagebegrün-

dungsfristen sowie Fristen für die Beibrin-

gung von Beweismitteln, wie etwa Gutach-

ten, eingeführt werden. Um die Zahl der Ver-

fahren zu beschränken, sollte die Bundesre-

gierung sich zudem dafür einsetzen, dass 

Klagerechte für Umweltschutzverbände 

nicht auf unbeteiligte Privatpersonen ausge-

weitet werden. Bei der Weiterentwicklung 

der Umsetzung der Aarhus-Konvention sollte 

sich die Bundesregierung für eine Wiederein-

führung der Präklusion einsetzen und bei der 

nationalen Ausgestaltung die vorhandenen 

Spielräume zu ihrer Stärkung nutzen. Mit der 

Präklusion können Klagen oder Widersprüche 

ausgeschlossen werden, wenn diese zu spät 

eingereicht werden. Dadurch können Unter-

nehmen wieder mehr Rechts- und Planungs-

sicherheit für ihre Investitionen erhalten. 

Wirtschaftliche Entwicklung an geeigneten 

Standorten ermöglichen (DE) 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sollten 

so angepasst werden, dass gewerbliche Nut-

zungen in dicht besiedelten Räumen, auch in 

der Nähe von Wohnbebauungen, möglich 

bleiben. Interessenkonflikte sollten nicht in 

nachgelagerte Genehmigungs- oder Über-

wachungsverfahren verlagert, sondern be-

reits bei der Planung ausreichend berück-

sichtigt werden. 

Beim Lärmschutz sollten die verschiedenen 

Anforderungen an Gewerbe-, Verkehrs-, Frei-

zeitlärm möglichst vereinheitlicht werden. 

Damit Gewerbe auch in dicht besiedelten 

Ballungsräumen weiter betrieben werden 

kann, sollten Grenzwerte, Beurteilungszeiten 

und -orte sowie mögliche Minderungsmaß-

nahmen in der Technischen Anleitung (TA) 

Lärm – bspw. durch passive Schallschutz-

maßnahmen - flexibler ausgestaltet werden.  

Im Störfallrecht sollte die Bundesregierung 

bundeseinheitliche Regelungen zur Ermitt-

lung des angemessenen Sicherheitsabstan-

des zwischen Industriebetrieben und 

Schutzobjekten treffen und unbestimmte 

Rechtsbegriffe klarstellen. Die Häufigkeit 

und der Aufwand für Gutachten sollten redu-

ziert werden, die Möglichkeit zur Einzelfall-

betrachtung jedoch erhalten bleiben. Der Ge-

wässerschutz sollte die Ziele im Einklang mit 

den Bedürfnissen von Energie-, Verkehrs- 

und Tourismuswirtschaft oder produzieren-

den Unternehmen erreichen. 

Gewerbliche Handlungsmöglichkeiten im 

Umweltschutz schaffen (DE+EU) 

Die Mehrheit der Unternehmen unterstützt 

gesetzliche Maßnahmen zur Stärkung der 

Wasserresilienz. Dabei sollte die Sicherung 

der öffentlichen Wasserversorgung Vorrang 

eingeräumt werden. Bestehende industrielle 

Nutzungen sollten dabei weitestmöglich er-

halten bleiben.  
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Im Naturschutz sollten die Handlungsmög-

lichkeiten der Wirtschaft bei Eingriffen in die 

Natur flexibler gestaltet werden. Bei Maß-

nahmen zum Erhalt oder der Wiederherstel-

lung der Biodiversität sollten wirtschaftliche 

Belange frühzeitig und konstruktiv in eine 

Gesamtabwägung einfließen. Dies gilt etwa 

im Hinblick auf die Ausweisung zusätzlicher 

Schutzgebiete zu Land und auf See. Unter-

nehmen sollten Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen auch auf Vorratsflächen sowie Öko-

konten anwenderfreundlich nutzen dürfen. 

Dafür sollte ein bundesweit einheitliches Be-

wertungsverfahren eingeführt werden. Er-

folge im Artenschutz und bei der Biodiversi-

tät sollten sich auch rechtlich in Form von 

Erleichterungen für Wirtschaft bemerkbar 

machen. Anpassungen der FFH-Richtlinie so-

wie der Vogelschutzrichtlinie könnten eine 

zügige Planung und Genehmigung fördern. 

Dazu sollte eine stärkere Fokussierung auf 

den Populations- statt auf den Individual-

schutz vorgenommen werden.  

Maßnahmen zur Luftreinhaltung sollten eine 

faire Lastenverteilung zwischen den ver-

schiedenen Quellen vorsehen. Die Einhaltung 

der Grenzwerte sollte nicht allein von lokalen 

oder regionalen Verwaltungen und Unter-

nehmen verantwortet werden. Bei der Um-

setzung der Luftqualitätsrichtlinie in natio-

nales Recht sollte die Bundesregierung die 

möglichen Ausnahmen möglichst umfang-

reich nutzen.  

 


